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Denkmalgeschütztes Gebäude

Fließgewässer unterirdisch - Roßgäßlebach

V Hinweise

Erschütterungslinie

Magnetische Felder

Geltungsbereich des Bebauungsplans zur 1. Offenlage

Gleisachse 7

Gutachterliche Abstandsempfehlung zu Badischer Flüssiggas GmbH

III Kennzeichnung

Abgrenzung unterschiedlicher Lärmpegelbereiche
Lärmpegelbereiche III, IV und V nach DIN 4109

Plangenehmigte Bahnanlage (Anschlussbahn der Fa. Badische

Flüssiggas GmbH, befristet genehmigt bis zum 31.12.2026)

Geltungsbereich benachbarter Bebauungspläne
(1. Teilbebauungsplan 2-89.1a)

Baufeldbezeichnung aus dem städtebaulichen Rahmenplan

II Örtliche Bauvorschriften

Umgrenzung von Verdachtsflächen, deren Böden möglicherweise
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (z.B. VF2 =
Verdachtsfläche 2, vgl. Gutachten)

Flachdach bzw. flachgeneigtes Dach mit einer Dachneigung von

0 bis 20°

Bemaßung in Metern3.50

Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung

(§ 1 Abs. 4 BauNVO)

Abgrenzung unterschiedlichen Maßes der baulichen Nutzung
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind (z.B. K5 = Kennzeichnung 5, vgl.
Gutachten)

Planfestgestellte Bahnanlage (gewidmet bis 31.12.2015)

Planfestgestellte Bahnanlage (Zuwegung)

Planzeichenerklärung Fläche räumlicher Geltungsbereich: 292.137 qm

Albert Speer & Partner GmbH
Architekten und Planer
Hedderichstraße 108 - 110
60596 Frankfurt am Main

Bearbeitung:

Satzung, Textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften vom 03.02.2015
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Brühl Plan-Nr.: 2-89.2

2. Teilbebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften
Güterbahnhof Nord

Verfahrensablauf

Die Beschlüsse im Planungsverfahren wurden auf der Grundlage des Baugesetzbuches

wie folgt gefasst:

Aufstellungsbeschluss am 14.02.2001

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses am 23.02.2001 / 20.09.2003

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit:

1. Formlose Darlegung vom 23.02.2001 bis 09.04.2001

2. Formlose Darlegung vom 20.09.2003 bis 31.10.2003

Erörterung am 08.10.2003

Beschluss zur 1. öffentlichen Auslegung am 22.07.2008

Ortsübliche Bekanntmachung der 1. öffentlichen Auslegung am 28.02.2009

1. Öffentliche Auslegung vom 09.03.2009 bis 17.04.2009

Beschluss zur 2. öffentlichen Auslegung am 23.07.2013

Ortsübliche Bekanntmachung der 2. öffentlichen Auslegung am 02.08.2013

2. Öffentliche Auslegung vom 26.08.2013 bis 30.09.2013

Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat der Stadt Freiburg am 03.02.2015

Ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses nach § 10 Abs. 3 BauGB
und Inkrafttreten am 18.12.2015

Stadtplanungsamt
Die Übereinstimmung mit der amtlichen Flurkarte

(Stand vom 13.12.2011) hinsichtlich der Bezeichnung

und der Grenzen der Flurstücke innerhalb der

markierten Fläche (Plangebiet) wird bestätigt.

Bürgermeisteramt (Dez. I)

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Satzung mit den

örtlichen Bauvorschriften stimmt mit dem Satzungsbeschluss

des Gemeinderates überein. Der Bebauungsplan wird hiermit

ausgefertigt.

 gez. Dr. Salomon

Freiburg i. Br. den 16.12.2015 Oberbürgermeister
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